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RS UVS Niederösterreich 2008/01/22
Senat-MI-08-2002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.2008

Rechtssatz

Das Interesse an der Aufklärung einer mit Verwaltungsstrafe bedrohten Handlung, aber auch jenes an der Verfügung

bestimmter Administrativmaßnahmen (zB Entzug der Lenkberechtigung) sowie allenfalls damit einhergehende

mitgeschützte, zivilrechtliche Interessen Dritter bestimmen regelmäßig den durch den Verstoß gegen die

Auskunftspflicht verwirklichten Handlungsunwert.

Zuletzt aktualisiert am

31.12.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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